
Aus der Gesetzesvorgabe: 

Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest und 

Newcastlekrankheit 

Hier: 

III. Schutzmaßregeln bei Geflügel 

1. Allgemeine Schutzmaßregeln 

§ 7  

 

(1) Der Besitzer eines Hühner- oder eines Truthühner Bestandes hat die Tiere seines 

Bestandes durch einen Tierarzt gegen die Newcastle-Krankheit impfen zu lassen. § 34 Abs. 1 

Satz 2 der Tierimpfstoff-Verordnung gilt entsprechend. Die Impfung ist in solchen Abständen 

zu wiederholen, dass im gesamten Bestand eine ausreichende Immunität der Tiere gegen die 

Newcastle-Krankheit vorhanden ist. Über die durchgeführten Impfungen hat der Besitzer 

Nachweise zu führen. 

 

(2) Die zuständige Behörde kann für wissenschaftliche Versuche sowie für Hühnerbestände, 

die ausschließlich Hühner oder Eier für diagnostische Zwecke oder die Prüfung von 

Impfstoffen abgeben, Ausnahmen von der Impfpflicht genehmigen, wenn Belange der 

Seuchenbekämpfung nicht entgegenstehen. 

 

(3) (weggefallen) 

 

(4) Hühner oder Truthühner dürfen in einen Geflügelbestand nur verbracht oder eingestellt 

oder auf Geflügelmärkte, Geflügelschauen oder -ausstellungen oder Veranstaltungen 

ähnlicher Art nur verbracht werden, wenn sie von einer tierärztlichen Bescheinigung begleitet 

sind, aus der hervorgeht, dass der Herkunftsbestand der Tiere, im Falle von Eintagsküken der 

Elterntierbestand, regelmäßig entsprechend den Empfehlungen des Impfstoffherstellers gegen 

Newcastle-Krankheit geimpft worden ist. 

 

§ 8  

 

(1) Treten innerhalb von 24 Stunden in einem Geflügelbestand Verluste von 

 

1. mindestens drei Tieren bei einer Bestandsgröße von bis zu 100 Tieren oder 

2. mehr als 2 vom Hundert der Tiere des Bestandes bei einer Bestandsgröße von mehr   

    als 100 Tieren 

auf oder kommt es zu einer erheblichen Veränderung der Legeleistung oder der 

Gewichtszunahme, so hat der Besitzer unverzüglich durch den Tierarzt die Ursache feststellen 

zu lassen. Dabei ist immer auch auf Influenza-A-Virus der Subtypen H5 und H7 zu 

untersuchen. 
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(2) Die zuständige Behörde kann die Untersuchung von Geflügelbeständen anordnen, wenn 

dies aus Gründen der Seuchenbekämpfung erforderlich ist.§ 8a 

 

Der Besitzer hat sicherzustellen, dass jede Person, die gewerbsmäßig bei der Ein- oder 

Ausstallung von Geflügel tätig ist, vor Beginn der Tätigkeit gereinigte Schutzkleidung oder 

Einwegkleidung anlegt und diese während der Ein- oder Ausstallung trägt. Die 

Schutzkleidung ist unverzüglich nach Gebrauch vom Besitzer zu reinigen und zu 

desinfizieren; Einwegkleidung hat er unverzüglich nach Gebrauch unschädlich zu beseitigen. 

§ 8b  

Werden in einem Geflügelbestand mehr als 1 000 Stück Geflügel gehalten, so hat der Besitzer 

sicherzustellen, dass 

1. die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflügels 

gegen unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind, 

 

2. die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden 

Personen nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegkleidung betreten 

werden und dass diese Personen die Schutz- oder Einwegkleidung nach Verlassen 

des Stalles oder sonstigen Aufenthaltsortes des Geflügels unverzüglich ablegen, 

 

3. Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und Einwegkleidung nach   

Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 

4.  nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die dazu eingesetzten 

Gerätschaften und der Verladeplatz gereinigt und desinfiziert werden und dass 

nach jeder Ausstallung die frei gewordenen Ställe einschließlich der dort 

vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände gereinigt und desinfiziert werden, 

5.   betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 16 Abs. 1 der      

Viehverkehrsverordnung   unmittelbar nach Abschluss eines Geflügeltransports auf 

einem befestigten Platz      gereinigt und desinfiziert werden, 

 

6. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung     

    eingesetzt und von mehreren Betrieben gemeinsam benutzt werden, jeweils im  

    abgebenden Betrieb vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert werden, 

 

7.  eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt wird und hierüber   

    Aufzeichnungen gemacht werden, 

 

8. der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung  

    verendeten Geflügels bei Bedarf, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und  

    desinfiziert werden, 

 

9. eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände vorgehalten wird. 

 

§ 8c  

(1) Wer 

1. mehr als 100 Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasanen, Laufvögel,  
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Wachteln, Enten oder Gänse oder 

2. Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasanen, Laufvögel, Wachteln, Enten  

oder Gänse gewerbsmäßig zur Zucht nicht ausschließlich in Ställen hält, hat die 

Tiere des Bestandes jeweils im Zeitraum vom 15. März bis 31. Mai und vom 

15. Oktober bis 15. Dezember eines jeden Jahres nach Maßgabe des Absatzes 2 auf 

das Influenza-A-Virus der Subtypen H5 und H7 untersuchen zu lassen. Darüber 

hinaus kann die zuständige Behörde Untersuchungen nach Maßgabe des Absatzes 

2 für kleinere als die in Satz 1 Nr. 1 genannten Geflügelhaltungen anordnen, sofern 

dies aus Gründen der Seuchenbekämpfung erforderlich ist. 

(2) Die Untersuchungen nach Absatz 1 sind 

 

1. bei Hühnern, Truthühnern, Perlhühnern, Rebhühnern, Fasanen, Laufvögeln und   

Wachteln jeweils an Proben von zehn Tieren je Bestand serologisch und 

 

2. bei Gänsen und Enten jeweils an Proben von 15 Tieren je Bestand serologisch 

    in einer von der zuständigen Behörde bestimmten Untersuchungseinrichtung 

durchzuführen. 

(3) Der Besitzer des Geflügelbestandes hat der zuständigen Behörde unverzüglich den 

Nachweis des Influenza-A-Virus mitzuteilen. Ferner hat er die Ergebnisse der 

Untersuchungen nach Absatz 2 mindestens ein Jahr lang aufzubewahren. Die Frist beginnt mit 

dem Ablauf des Kalendermonats, in dem ihm die Ergebnisse der Untersuchung schriftlich 

mitgeteilt worden sind. 

 

(4) Wer Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasanen, Laufvögel, Wachteln, Enten 

oder Gänse nicht ausschließlich in Ställen hält, hat sicherzustellen, dass die Tiere nur an 

Stellen gefüttert werden, die für wildlebendes Wassergeflügel, Küstenvögel und Möwen nicht 

zugänglich sind. 

 
 


